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CVJM Lebenshaus 

– Begeistert durch Jesus 

– Beziehungen leben 

– Glauben teilen 

– Heimat schenken 

 

Preisliste für gemeinnützige Tagung (gültig ab 01.01.2026) 

Grundleistung: Vollpension (VP)* 

 VP 1 Tag / Person Tagespauschale / Person** 

Erwachsene (ab 18 Jahre) 108,90 € 42,60 € 

Jugendliche (12 - 17 Jahre) 76,20 € 29,80 € 

 

*Leistungen im Vollpensionspreis enthalten: 

– Unterbringung im Doppel- oder Mehrbettzimmer (Komfortzimmer mit Dusche und WC) 

– Frühstück, Mittag- und Abendessen mit reichhaltigem Buffetangebot 

– Seminarraumverpflegung: Kaffee, Gebäck, Obst, Getränke 

– Nutzung eines zur Gruppengröße passenden Seminarraums inkl. Technik 

– bezogene Betten und Handtücher 

– Brezelfrühstück am Anreisetag 

 

**Hinweise zur Berechnung von Tagespauschalen: 
– Tagesveranstaltungen ohne Übernachtung: 

Es wird nur die Tagespauschale berechnet. Übernachtung, Frühstück und Abendessen entfallen. 

– Buchungen mit Übernachtung: 

Beginnt der Aufenthalt nach dem Frühstück und endet vor dem Abendessen, wird zusätzlich zu den Vollpensionstagen eine Tagespauschale pro 

Person berechnet. 

 

 

 

 

Zusatzleistungen: gegen Aufpreis (nach Voranmeldung)

 Preis Berechnung 

Einzelnachtzuschlag 7,30 € pro Person 

Einzelzimmerzuschlag 16,40 € Pro Person/Nacht 

Kuchen (je Vormittag / Nachmittag)  2,80 € pro Person 

Zusätzliche Brezelvesper (je Vormittag / Nachmittag)  2,80 € pro Person 

Raumkosten für zusätzlichen Raum  8,50 € pro Person/Tag 

Kletterbetreuung (nur in Verbindung mit Kletterwand) 17,80 € pro Stunde 

Kletterwand inkl. Ausrüstung 26,50 € pro Aufenthalt 

Lagerfeuer inkl. Vorbereitung 28,20 € pro Nutzung 

Stockbrot (nur in Verbindung mit Lagerfeuer) 1,00 € pro Person 

 
 
 
Diese Preise gelten nur für Gruppen, die der Förderung oder Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben gemeinnütziger Träger dienen, 
wie z.B. Familienarbeit/Familienbildung, kirchliche oder ähnliche gemeinnützige Freizeit- und Bildungsarbeit.  


